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Staatskanzlei 
Der Regierungssprecher  

Potsdam, 31.01.2023 

Pressemit te i lung  
 
 
Zu den Ergebnissen der Kabinettssitzung teilt Regierungssprecher Florian Engels mit:  

 

Umsetzung des „Brandenburg-Paketes“: Landesregierung  
verständigt sich auf 70 konkrete Entlastungsmaßnahmen 
 
Brandenburgs Landesregierung hat sich auf weitere Maßnahmen im Rahmen 
des „Brandenburg-Paketes“ verständigt. Damit stehen nun insgesamt 70 ver-
schiedene Maßnahmen fest, mit denen die Folgen der hohen Energiepreise 
und der Inflation sowie der gestiegenen Zahl von nach Brandenburg geflüch-
teten Menschen abgemildert werden sollen. Zudem soll mit ihnen die Krisen-
festigkeit der kritischen Infrastruktur im Land nachhaltig gestärkt werden. Die 
Maßnahmen unterstützen – ergänzend zu den beschlossenen Bundeshilfen – 
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Kommunen. 
 
Im Dezember 2022 hatte der Landtag eine außergewöhnliche Notsituation fest-
gestellt und die Landesregierung ermächtigt, bis zu zwei Milliarden Euro an Kredi-
ten für geeignete Entlastungsmaßnahmen aufzunehmen. Die Summe aller Einzel-
maßnahmen ist das „Brandenburg-Paket“. Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 greifen 
etwa mit der Wohngeldreform oder der Kita-Beitragsentlastung bereits erste 
Entlastungen, die aus dem „Brandenburg-Paket“ finanziert werden.  
 
Nunmehr haben sich die Ressorts der Landesregierung mit dem Finanzministerium 
einerseits sowie mit den Kommunen andererseits auf zahlreiche weitere Maßnah-
men verständigt, die Zug um Zug umgesetzt werden sollen. „Mit den insgesamt 
70 Maßnahmen sind von dem Volumen in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro 
bereits 1,77 Milliarden Euro konkret verplant“, erläuterte Finanzministerin Katrin 
Lange im Anschluss an die Kabinettssitzung.  
 
Ministerpräsident Dietmar Woidke: „Die 70 nun vereinbarten Maßnahmen reichen 
von A wie der Absicherung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit angesichts 
der erhöhten Kosten für Energie über B wie angesichts der krisenbedingten Bau-
preissteigerungen zusätzlichen Mittel zur Aufstockung des Kommunale Infrastruk-
turprogramms für Schulen in öffentlicher Trägerschaft bis hin zu L wie das Lan-
desprogramm für kleine und mittlere Unternehmen, die Härtefallhilfen angesichts 
der gestiegenen Energiekosten erhalten können. Wir unterstützen Familien mit 
rund 116 Millionen Euro, unterstützen Schulen und Kita mit rund 220 Millionen 
Euro und entlasten Krankenhäuser um rund 190 Millionen Euro.“ 
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So umfassend wie die aktuelle Krise viele Lebensbereiche treffe, so facettenreich 
sei auch das „Brandenburg-Paket“. Woidke weiter: „Es hilft den Menschen, Unter-
nehmen, sozialen Trägern und Kommunen, gut durch diese Krise zu kommen mit 
dem Ziel, dass dank Bundeshilfen und ‚Brandenburg-Paket‘ keine Strukturen verlo-
ren gehen, Menschen auf der Strecke bleiben oder Unternehmen ihre Arbeit ein-
stellen müssen.“ 
 
Der stellvertretende Ministerpräsident, Innenminister Michael Stübgen: „Mit dem 
russischen Überfall auf die Ukraine haben sich auch in Brandenburg die Koordina-
ten der Politik verschoben. Der anhaltende Krieg stellt eine Zeitenwende für uns 
alle dar. Wir müssen im Eiltempo in die Krisenfestigkeit sowie die Krisenreakti-
onsfähigkeit unseres Landes investieren. Das ‚Brandenburg-Paket‘ bildet den not-
wendigen finanziellen Rahmen für Maßnahmen, die in Bewertung der Risiko- und 
Gefahrenlagen erforderlich werden. Da es sich um viele einzelne Schritte handelt, 
ist der bürokratische Aufwand zwangsläufig hoch. Aber wir arbeiten seit mehreren 
Wochen an der Umsetzung und kommen dank der Unterstützung des Finanzminis-
teriums gut voran. Das ‚Brandenburg-Paket‘ mag teuer sein, aber der Nutzen ist 
unser aller Sicherheit und die ist unverzichtbar.“ 
 
Die stellvertretende Ministerpräsidentin, Gesundheitsministerin Ursula Nonnema-
cher: „Die gestiegenen Preise für fossile Energieträger, die Inflation und die hohe 
Zahl von Geflüchteten als Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 
sind eine sehr große Herausforderung. Mit dem ‚Brandenburg-Paket‘ unterstützen 
wir gezielt Kommunen, Einrichtungen sowie Bürgerinnen und Bürger in dieser 
schwierigen Notsituation. Dabei setzen wir die Mittel auch für nachhaltige Maß-
nahmen und Investitionen ein. Ein Weg, steigenden Energiepreisen wirksam ent-
gegenzuwirken, sind Erneuerbare Energien und die Unabhängigkeit von fossiler 
Energie.  
 
Deshalb unterstützen wir mit dem ‚Brandenburg-Paket‘ zum Beispiel die Kommu-
nen mit 41,5 Millionen Euro bei Investitionen und konzeptionellen Vorplanungen für 
mehr Klimaschutz, bei der Anpassung an die Folgen der Klimaveränderungen und 
bei der Umsetzung des Transformationsprozesses. Krankenhäusern, Reha-Klini-
ken, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe unterstützen 
wir mit einem Gesamtvolumen von 65 Millionen Euro bei Investitionen für Energie-
sparvorhaben und Transformation der Energieversorgung. Wichtig sind die zusätz-
lichen Hilfen für Kommunen bei der Unterbringung und Integration Geflüchteter.“ 
 
Die Fachressorts legen beim Finanzministerium für jede Maßnahme dar, in wel-
chem Zusammenhang sie mit der Krisensituation steht und welchen Beitrag sie zu 
deren Abmilderung leisten. Dies folgt aus den Bestimmungen für den Notlagenbe-
schluss des Landtages, die eine Kreditaufnahme für das „Brandenburg-Paket“ nur 
unter besonderen Voraussetzungen gestatten. Hat eine Maßnahme ein Gesamtvo-
lumen von über 7,5 Millionen Euro, muss der Ausschuss für Haushalt und Finanzen 
des Brandenburgischen Landtags diese Maßnahme jeweils bewilligen. Alle Maß-
nahmen müssen zudem bis Ende 2024 abgeschlossen sein. 
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„Mit der heutigen Festlegung haben wir eine sehr gute Basis, auf der die Ressorts 
und die Kommunen das ‚Brandenburg-Paket‘ zügig umsetzen können. Mit diesen 
Ergebnissen bin ich sehr zufrieden“, betonte Lange. Der bis zur Ausschöpfung des 
Gesamtrahmens von zwei Milliarden noch nicht verplante Betrag steht laut Lange 
als finanzieller Puffer für weitere möglicherweise notwendige Maßnahmen, aber 
auch für bisher noch nicht absehbare Kofinanzierungsbedarfe für Bundes- und EU-
Maßnahmen zur Verfügung. „Die Lage könnte noch manch unliebsame Überra-
schungen für uns alle bereithalten. Es ist also ratsam, darauf vorbereitet zu sein“, 
so die Finanzministerin.  
 
Sie verwies ferner darauf, dass Maßnahmen im Umfang von insgesamt rund 
700 Millionen Euro den Kommunen im Land zugutekommen. Entsprechend der 
erfolgten Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden sollen mehrere Ent-
lastungen davon im Rahmen einer Billigkeitsrichtlinie umgesetzt werden. Sie haben 
ein Volumen von rund 360 Millionen Euro. Lange: „Der Weg der Billigkeitsrichtlinie 
hat den Vorteil, dass das Geld ohne Einzelanträge schnell in genau jenen Bereichen 
der Daseinsvorsorge ankommt, in denen es besonders dringend gebraucht wird.“ 
 
Hintergrund: Was ist das „Brandenburg-Paket“? 
 
Das „Brandenburg-Paket“ ist ein Entlastungspaket auf Landesebene. Es beinhaltet 
eine Summe von Entlastungsmaßnahmen zur Abmilderung der Folgen des russi-
schen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Energiekrise im Land Brandenburg. 
Es weist einen Gesamtumfang von zwei Milliarden Euro auf, die aus einer Kre-
ditaufnahme des Landes Brandenburg stammen. Die Kreditaufnahmemöglichkeit 
wurde durch den Notlagenbeschluss am 16. Dezember 2022 im Landtag ermög-
licht. Aufgrund der geltenden Schuldenbremse ist ein solcher Beschluss zwingende 
Voraussetzung für eine Kreditaufnahme, die ansonsten nicht vorgesehen ist. Das 
Paket und somit die enthaltenen Entlastungsmaßnahmen sind auf zwei Jahre be-
grenzt, das heißt, sie gelten nur in den Jahren 2023 und 2024. Von den zwei Milli-
arden Euro sind für das Jahr 2023 1,2 Milliarden Euro und für das Jahr 2024 0,8 
Milliarden Euro vorgesehen. 
 
Anhang: Übersicht Maßnahmen Brandenburg-Paket 
 


